
Herrn Bürgervorsteher Sven Müller
Herrn Bürgermeister Heiko Voß
Fraktionen in der Gemeindevertretung Laboe       

Laboe 20.09.2023

Antrag der Fraktion Wählerinitative Pro Laboe (WIP) an 
die Gemeindevertretung am 05.10.2023

Sehr geehrter Herr Müller,
sehr geehrter Herr Voß,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

für die GV-Sitzung am 05.10.2023 beantragt die Fraktion WIP Laboe den Punkt: 

Resulotion der Gemeinde Ostseebad Laboe zum Regionalplan 2 

in die Tagesordnung aufzunehmen

Sachverhalt:

Der aktuelle Entwurf des neuen Regionalplans II sieht vor, beginnend an der Uferlinie die gesamte 
Wasserfläche des Ostseebads Laboe zwischen der Hafenmole und dem Ehrenmal 
(Vogelschutzgebiet/Natura2000 Schutzgebiet) zum Vorranggebiet für den Naturschutz zu bestimmen. 

Diese einschränkenden Planungen gehen nochmals weit über jene zum Nationalpark Ostsee hinaus. 
Denn die Schutzzone umfasst u.a. auch den gesamten Badebereich und nicht nur die 50 m vom Ufer 
entfernte Wasserfläche. Die gleichzeitige Ausweisung der Fläche als Vorranggebiet für den Tourismus
ist nicht geeignet, diese Beschränkung abzumildern, denn nach den Planungsregeln wird durch eine 
überlappende Darstellung sich gegenseitig ausschließender Planungsziele nur ausgedrückt, dass der 
Tourismus allenfalls noch für eine kurze Übergangszeit geduldet wird. Damit wird in dieser besonders 
für Kinder geeigneten Flachwasserbadezone jegliche Nutzung durch Menschen wirkungsvoll 
verhindert. Unklar bleibt dabei aus planerischer Sicht, warum dieser schwerwiegende Eingriff in die 
Bestandspläne ausschließlich in Laboe erfolgt und sämtliche anderen Badezonen z.B. im Bereich des 
Amtes Schrevenborn erhalten bleiben.

Diese nicht mit der Gemeinde Ostseebad Laboe abgestimmte Planung verhindert jegliche sinnvolle 
touristische Entwicklung des Ortes.

Im Ergebnis müsste Laboe auf seinen Namenszusatz "Ostseebad" verzichten. 

Um zu verhindern, dass der Tourismus als Wirtschaftsfaktor und Haupteinnahmequelle des 
Ostseebads Laboe eliminiert wird, muss das Vorranggebiet für den Naturschutz auf die Wasserfläche 
vor dem vorhandenen Natura-2000-Gebiet beschränkt werden. Die Wasserfläche zwischen 
Hafenmole und dem NER darf kein Vorranggebiet für den Naturschutz werden. Diese Planungen sind 
aufzugeben.



Beschlussvorschlag :

1. Die Gemeindevertretung beauftragt den Bürgermeister, die Verwaltung und das Amt Probstei in 
weiteren Verfahrensschritten gem. Beteiligungsverfahren (§5 Abs. 5 LaPlaG) die Interessen der 
Gemeinde Ostseebad Laboe zu vertreten.

2. Das Vorranggebiet für Naturschutz ist vor Laboe auf die Wasserfläche vor dem NER bis Neustein zu 
beschränken.

3. Die Wasserfläche vor dem Kurstrand (vom Hafen bis zum NER) soll nicht als Vorranggebiet für den 
Naturschutz ausgezeichnet werden.

4. Die Stellungnahme und die Einwendungen der Gemeinde Ostseebad Laboe sind bis zum                         
09.11.2023 (Fristende) zu deklarieren.

Dr. Siegfried Krause Friedhelm Reker
Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzender   


